
 

                                                                       



GEMEINDE LAAR
LANDKREIS GRAFSCHAFT BENTHEIM

I.  Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939 - 2.229
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950 - 2.465
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961 - 2.211
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970 - 2.195
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987 - 2.108
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004) - 2.160
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005) - 2.184
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006) - 2.265
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007) - 2.220
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008) - 2.221
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009) - 2.202
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010) - 2.205
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011) - 2.132
n) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2012) - 2.159
o) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2013) - 2.149
p) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2014) - 2.132
q) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2015) - 2.161
r) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2016) - 2.140
s) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2017) - 2.111
t) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2018) - 2.127
u)  auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2019) - 2.110
v) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2020) - 2.119
w) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2021) - 2.132
x) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2022) - 2.115
y) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2023) - 2.107
z) auf Basis Zensus 2022 (Stand 30.06.2024) - 2.078

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 5.090 ha
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Haushaltssatzun

der

Gemeinde Laar

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Laar in der Sitzung am 15. 01.2025 folgende
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1. 1 der ordentlichen Erträge auf
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf

1.3 der außerordentlichen Erträge auf
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf

6. 141.900,00  
5. 127. 300, 00  

0, 00  
0,00  

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2. 1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. 2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2. 3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
2. 4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2. 5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

5.987.400,00  
7.277. 100,00  

280. 900, 00  
1.261.900,00  

0,00  
0,00  

6.268.300,00  
8.539.000,00  



§2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht
veranschlagt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird
auf 500. 000, 00   festgesetzt.

§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

2. Gewerbesteuer

Laar. den 15. 01.2025
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Vorbericht
zum Haushalt der Gemeinde Laar

für das Haushaltsjahr 2025

1. Entwicklung der Vorjahre und Stand der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde Laar wendet bereits seit dem Jahr 2010 das Neue Kommunalen Rech-
nungswesen (NKR) an, bei dem nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung 
(Doppik) gebucht wird. 

Die Jahresabschlüsse, welche teilweise noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Grafschaft Bentheim geprüft wurden, stellen sich in der Ergebnisrech-
nung wie folgt dar:

2010-2018 2019 2020 2021 2022 2023 (vorläufig)
4.053.315,22 -81.872,87 -281.810,78 -171.405,65 -341.110,45 903.639,56 4.080.755,03

624.339,77 -7.303,73 33.658,81 114.820,44 56.144,64 7.576,08 829.236,01

4.677.654,99 -89.176,60 -248.151,97 -56.585,21 -284.965,81 911.215,64 4.909.991,04
Jahresergebnisse gesamt:

Außerordentlichen Ergebnis

Ordentliches Ergebnis

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2023 in seiner Sitzung am 16. März 2023 
beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2023 wies ein Jahresergebnis von +1.300 € aus. 
Dieser setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis von -244.600 € und dem außeror-
dentlichen Ergebnis von +246.400 € zusammen. Das vorläufige Jahresergebnis be-
trägt rd. +911.200 € und ist damit gegenüber dem Haushaltsplan deutlich besser aus-
gefallen. Dies resultiert insbesondere aus höheren Steuereinnahmen von rd. 934.500 
€. Zudem konnte erstmals eine Wertschöpfungsbeteiligung an den vorhandenen Wind-
parks von rd. 62.000 € vereinnahmt werden, welche nicht eingeplant war. Die Aufwen-
dungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsauf-
wendungen) sind um rd. 55.000 € geringer ausgefallen als geplant. Die Transferaus-
gaben sind hingegen um rd. 111.900 € höher ausgefallen, welche vorrangig auf ge-
stiegene Gewerbesteuerumlagen und Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus-
gleichs zurückzuführen sind.

Die Summe der Jahresergebnisse 2010-2023 beträgt insgesamt rd. +4.910.000 €, wel-
ches gleichzeitig die Überschussrücklage zum Stichtag 31.12.2023 ergibt.

Die Finanzrechnung 2023 entwickelte sich im Bereich der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit analog zur Ergebnisrechnung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit be-
trägt rd. +685.200 € (Plan: -323.200 €). Der Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt ein 
Ergebnis von rd. -433.900 € (Plan: 146.400 €). Grund für die Abweichung ist insbeson-
dere, dass die eingeplanten Veräußerungen von Bau- und Gewerbegrundstücken 
nicht erreicht wurden (Plan: 396.800 €; Ist: 35.900 €). Zudem konnte die Erschlie-
ßungsarbeiten im Baugebiet „östlich Südesch“ durch Haushaltsreste umgesetzt wer-
den. Demgegenüber stehen Verzögerungen einiger Maßnahmen, wie z.B. Bahnhofs-
umfeld Laar, die Sicherung von Bahnübergängen und die Erneuerung der Brücken in 
Heesterkante. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind im Jahr 2023 wie geplant we-
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der Ein- noch Auszahlungen angefallen. Kreditaufnahmen waren folglich nicht erfor-
derlich. Die Gemeinde Laar ist bereits seit einigen Jahren schuldenfrei. Insgesamt er-
gibt sich für 2023 ein Finanzmittelüberschuss von rd. 251.000 €, welcher damit deut-
lich über dem Planwert von -176.800 € liegt.

Der Finanzmittelbestand bzw. der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2023 beträgt 
rd. 1.980.000,- €. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für den 
Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten und übertragener 
Haushaltsreste benötigt wird.

2. Haushaltsplan 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von 4.917.400 € aus. 
Die größte Position ist dabei mit 3.635.000 € die Steuern und ähnlichen Abgaben, wel-
che gegenüber dem Ansatz des Vorjahres gestiegen sind (3.077.300 €). Zudem wur-
de erstmals eine Wertschöpfungsbeteiligung am Windpark veranschlagt (175.000 €).

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 4.896.300 € und resultieren im Wesentli-
chen aus den Transferaufwendungen von 3.054.800 €. Die zu zahlende Kreisumlage 
ist im Vergleich zum Vorjahr mit 1.516.000 € gestiegen (Vorjahr: 1.488.000 €). Die 
Samtgemeindeumlage ist hingegen mit 1.077.700 € rückläufig, da die Gemeinde Rin-
ge einen deutlich höheren Anteil übernehmen muss. Für die Bildung von Rückstellun-
gen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreis- und SG-Umlage) wurden entsprechend 
der haushaltsrechtlichen Vorschriften 177.600 € veranschlagt. Eine Entschuldungsum-
lage an die Samtgemeinde ist im Gegensatz zum Vorjahr nicht berücksichtigt, da die 
Samtgemeinde selbst keine Entschuldung eingeplant hat. Die Personalaufwendungen 
sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und betragen 872.400 € (Vorjahr 793.700 €). 
Hintergrund sind vor allem die deutlichen Tarifsteigerungen. Die weiteren Positionen 
sind im Wesentlichen unverändert. 

Das ordentliche Ergebnis beträgt 21.100 € (Vorjahr: -244.600 €). Das außerordentli-
che Ergebnis in Höhe von 97.100 € ergibt sich aus Buchgewinnen aus der Veräuße-
rung von Grundstücken. Das Jahresergebnis 2024 laut Haushaltsplan 2024 beträgt 
folglich insgesamt +118.200 €. Die Überschussrücklage wird sich somit entsprechend 
erhöhen. 

Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis 2024 sind zum jetzigen Zeit-
punkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen aus, 
die das Ergebnis entsprechend verändern werden. Nach den ersten, vorsichtigen 
Hochrechnungen wird allerdings mit einer deutlichen Verbesserung des Jahreser-
gebnisses um rd. 960.000 € auf rd. 1.080.000 € gerechnet. Hintergrund sind deutlich 
höhere Gewerbesteuereinnahmen (Plan: 2.340.000 €; Ist: rd. 7.176.000 €) im abge-
laufenen Jahr. Die Überschussrücklage wird sich somit nochmals deutlich erhöhen.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 367.500 
€. Dieser ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis nach Bereinigung der zahlungs-
neutralen Positionen wie z.B. Abschreibungen oder Rückstellungen.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten sind Einzahlungen in Höhe von 491.800 € und 
Auszahlungen in Höhe von 1.798.600 € eingeplant. Es ergibt sich folglich ein Saldo 
von insgesamt -1.306.800 €. Wesentliche Position bei den Investitionen ist die Erneu-
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erung der Brücken in Heesterkante. Für die Baumaßnahme sind Auszahlungen von 
1.050.000 € berücksichtigt. Abzüglich eingeplanter Zuschüsse von 96.000 € ergibt sich 
eine Nettosumme von 954.000 €. Aus dem Vorjahr sind zudem noch Haushaltsreste 
von netto rd. 146.000 € verfügbar. Für das Bahnhofsumfeld in Laar wurden in 2024 
weitere Investitionsausgaben von 484.000 € veranschlagt unter gleichzeitiger Berück-
sichtigung von Fördermitteln in Höhe von 128.300 €. Der Gesamtbedarf des Projektes 
liegt nach derzeitigem Stand bei netto 599.300 €. Weitere größere Positionen sind die 
Sanierung des Radweges „Zur Grenze“ (netto 24.300 €), die Erneuerung der Brücke 
„Wöstener Schulweg“ (40.000 €) sowie Grunderwerbe zur gemeindlichen Entwicklung 
(130.000 €). Zudem wurden für Grundstücksverkäufe im Baugebiet „östlich Südesch“ 
173.300 € sowie im Kleingewerbegebiet 55.600 € an Erlösen eingeplant.
 
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten sind im Haushalt 2024 nicht 
enthalten. 

Aufgrund der sich abzeichnenden, deutlichen Verbesserungen in der Ergebnisrech-
nung (s. oben) wird sich auch die Finanzrechnung im Haushaltsjahr 2024 deutlich bes-
ser entwickeln als geplant. Nach vorsichtiger Hochrechnung wird mit einem Liquidi-
tätsbestand zum Jahresende 2024 von rd. 3,396 Mio. € gerechnet. Hinzugerechnet 
werden können die getätigten Ausleihungen an die Gemeinde Ringe und die Samtge-
meinde Emlichheim von insgesamt rd. 1.378.500 €. Es wird allerdings darauf hinge-
wiesen, dass ein Großteil hiervon insbesondere für erst im Folgejahr fällig werdende 
Umlagen benötigt wird. 

3. Haushaltsplan 2025

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen 6.141.900 €
Ordentlichen Aufwendungen 5.127.300 €
Außerordentlichen Erträgen               0 €
Außerordentlichen Aufwendungen    0 €
Jahresergebnis 1.014.600 €

Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und betragen ins-
gesamt 6.141.900 € (Vorjahr: 4.917.400 €). Die Steuern und ähnlichen Abgaben 
nehmen dabei die größte Position ein und sind mit 4.959.700 € veranschlagt. Im Vor-
jahr lag der Ansatz noch bei 3.635.000 €. Die Erträge ergeben sich aus den folgenden 
Positionen:

 Plan 2024 Plan 2025
Grundsteuer A 113.000 € 43.900 €
Grundsteuer B 367.000 € 436.100 €
Gewerbesteuer 2.340.000 € 3.660.000 €
Gem.-anteil Einkommensteuer 666.900 € 696.600 €
Gem.-anteil Umsatzsteuer 136.100 € 111.100 €
Hundesteuer 12.000 € 12.000 €
Summe 3.635.000 € 4.959.700 €
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Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 757.600 € unter dem Haus-
haltsansatz des Vorjahres (868.900 €). Der Rückgang liegt insbesondere an den aus-
bleibenden Schlüsselzuweisungen aufgrund einer sehr hohen Steuerkraft auf Samt-
gemeindeebene. Im Vorjahr hat die Gemeinde Laar noch Schlüsselzuweisungen von 
93.800 € erhalten. Zudem fällt der Anteil am internen Ausgleich von anderen Ge-
meinden mit 87.200 € um 20.900 € geringer aus als im Vorjahr. 
Die Zuweisungen vom Land als Finanzhilfe für die KiTa Vechtespatzen in Höhe von 
297.300 € sind zum Vorjahr gestiegen (+12.900 €). Die Zuweisungen vom Landkreis 
in Höhe von 173.300 € haben sich geringfügig verringert (-3.700 €). Die in 2024 ein-
geplanten Integrationszuschüsse für die KiTa von 11.800 € können in 2025 nicht ein-
geplant werden.
Die Zuweisungen von privaten Unternehmen sind mit 193.800 € im Vergleich zum Vor-
jahr unverändert. Hierin enthalten ist vor allem die Wertschöpfungsbeteiligung an den 
vorhandenen Windparks von 175.000 €.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten betragen im aktuellen Haushaltsjahr 
135.700 € (Vorjahr: 124.700 €). 

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Erträge aufgrund leicht nied-
rigerer Elternbeiträge für die KiTa um 1.800 € auf 56.200 € gesunken. Die privatrecht-
lichen Entgelte fallen hingegen mit 39.600 € (Vorjahr: 34.100 €) höher aus aufgrund 
höherer Pachteinnahmen. Die Kostenerstattungen und -umlagen haben sich eben-
falls geringfügig erhöht auf 18.800 € (Vorjahr: 17.500 €).

Bei den Zinsen- und ähnlichen Finanzerträgen (Plan: 56.500 €) ergeben sich für die 
getätigten Ausleihungen Zinseinnahmen von 35.000 €. Zudem ist hierin u.a. die jährli-
che Dividende von der bnn GmbH (16.000 €) enthalten.

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen von insgesamt 117.800 € werden haupt-
sächlich die Konzessionsabgaben (KA) ausgewiesen. Der Planansatz von 116.900 € 
teilt sich dabei wie folgt auf:

KA Strom 75.000 € (Vorjahr: 75.000 €)
KA Gas   8.000 € (Vorjahr:   9.000 €)
KA Wasser 33.900 € (Vorjahr: 26.600 €)

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 5.127.300 € (Vorjahr: 4.896.300 €). 

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr auf 913.500 € gestiegen 
(Vorjahr: 872.400 €), was insbesondere auf die allgemeinen Tarifsteigerungen zurück-
zuführen ist. 

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich ein Planansatz 
von 250.600 € (Vorjahr: 246.900 €). Neben der Gebäudeunterhaltung von rd. 15.000 
€ wird hierhin insbesondere die allgemeine Straßenunterhaltung von 60.000 € ausge-
wiesen. Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude und baulichen Anlagen nehmen 
einen Anteil von insgesamt 65.700 € ein (Vorjahr: 60.100 €). Der Ansatz für den Er-
werb geringwertiger Vermögensgegenstände beträgt 11.200 €.
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Die Abschreibungen sind zum Vorjahr leicht gestiegen (Plan: 318.600 €; Vorjahr: 
312.300 €). Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden mit einem geringen Ansatz 
von 500 € berücksichtigt.

Unter den Transferaufwendungen in Höhe von 3.033.800 € werden im Wesentlichen 
die zu zahlenden Umlagen ausgewiesen, welche insbesondere von der Entwicklung 
der Steuerkraft abhängig sind. Die Steuerkraft hat sich dabei im jeweils maßgeblichen 
Abrechnungszeitraum wie folgt entwickelt:

2021 2022 2023 2024
2025 

(vorläufig)
Emlichheim 9.702.779 11.195.086 9.517.222 9.826.655 9.496.127
Hoogstede 2.095.842 1.967.434 2.887.801 2.800.843 3.103.599
Laar (ohne Europark) 1.520.744 1.421.293 2.081.509 2.059.286 2.303.934
Ringe 2.511.224 3.422.608 2.848.804 4.552.301 4.774.911
Summe 15.830.589 18.006.421 17.335.336 19.239.085 19.678.572
Anteil Europark 2.016.540 1.861.077 1.269.686 1.355.081 4.653.668
Samtgemeinde 17.847.129 19.867.498 18.605.025 20.594.166 24.332.240

Die zu zahlende Kreisumlage ist im Vergleich zum Vorjahr mit 3.089.200 € deutlich ge-
stiegen (Vorjahr: 1.516.000 €). Die Samtgemeindeumlage ist mit 1.973.000 € eben-
falls höher als im Vorjahr (Vorjahr: 1.077.700 €). Die hohen Umlagen resultieren aus 
der hohen Steuerkraft 2025, welche sich insbesondere aus den gestiegenen Steuer-
einnahmen im Europark ergibt. Da die für die Steuerkraft maßgeblichen Steuereinnah-
men im Vorjahr erzielt wurden, mussten nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften 
bereits in 2024 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreis- und SG-Um-
lage) von 2.468.400 € gebildet werden. Im Haushaltsjahr 2025 werden diese wieder 
aufgelöst und entlasten folglich den Ergebnishaushalt. 
Im Gegensatz zum Vorjahr muss wieder eine Entschuldungsumlage an die Samtge-
meinde nach dem beschlossenen Entschuldungskonzept berücksichtigt werden (An-
satz: 14.700 €). Im Vorjahr wurde diese nicht eingeplant, da die Samtgemeinde in 2024 
selbst keine Entschuldung eingeplant hatte. Die Gewerbesteuerumlage an Bund und 
Land beträgt im Haushaltsjahr 371.400 € (Vorjahr: 237.400 €).

Bei den Transferaufwendungen werden zudem die Zuweisungen an übrige Bereiche 
(u.a. Vereine) für verschiedene Zwecke veranschlagt, welche im Haushaltsjahr 53.900 
€ (Vorjahr: 46.100 €) betragen. Die höheren Aufwendungen resultieren u.a. aus höhe-
ren Mitteln im Produkt Sportförderung (36.000 €) sowie des neu eingeplanten lfd. Zu-
schusses für den Verein „Wir an der Vechte“ (2.100 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 610.300 € sind insbesondere von 
der Erstattung an die Samtgemeinde aus dem Bereich Europark geprägt. Die Gemein-
de Laar muss bekanntlich sämtliche Einnahmen aus dem Europark an die Samtge-
meinde Emlichheim weitergeben. Der Anteil wurde auf 550.000 € kalkuliert (Vorjahr: 
350.000 €). Des Weiteren sind allgemeine Geschäftsaufwendungen von 22.500 € ver-
anschlagt. Hierin enthalten sind hauptsächlich Ausgaben für Bauleitplanungen von 
16.900 € (u.a. Baugebiete und Bahnhofsumfeld).

Das ordentliche Ergebnis beträgt +1.014.600 € (Vorjahr: 21.100 €). 
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Das außerordentliche Ergebnis beträgt 0 €. Im Vorjahr lag die Summe bei 97.100 € 
aufgrund von Buchgewinnen aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie Bau-
grundstücken. 

Das Jahresergebnis beträgt insgesamt +1.014.600 € (Vorjahr: +118.2020 €). Der 
Haushalt 2025 ist somit ausgeglichen. 

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen 6.268.300 € 
Auszahlungen 8.539.000 € 
Unterschied          -2.270.700 € 

davon: 

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit 5.987.400 € 
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit 7.277.100 € 

Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit    280.900 € 
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit 1.261.900 € 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit     0 € 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     0 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.289.700 € (Vorjahr: 
367.500 €). Dieser ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis nach Bereinigung der 
zahlungsneutralen Positionen wie z.B. Abschreibungen oder Rückstellungen. Der 
Fehlbetrag ist in 2025 aufgrund der hohen Umlagezahlungen in Folge der hohen Steu-
erkraft sehr hoch.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Saldo von -981.000 €. Die In-
vestitionsausgaben betragen 1.261.900 €. Demgegenüber stehen Einnahmen von 
280.900 €. 
Wesentliche Position bei den Investitionen ist das Bahnhofsumfeld in Laar. Hierfür wur-
den in 2025 weitere Investitionsausgaben von 344.400 € veranschlagt unter gleichzei-
tiger Berücksichtigung von Fördermitteln in Höhe von 237.600 €. Der Gesamtbedarf 
des Projektes liegt nach derzeitigem Stand bei netto 515.000 €. Hinzu kommt ein In-
vestitionszuschuss von 100.000 € an die Bentheimer Eisenbahn in 2026.
Weitere größere Positionen sind die Erschließung des Baugebiets Gramsbergener 
Straße (170.000 €), die Erneuerung der Brücke „Wöstener Schulweg“ (120.000 €), die 
Erneuerung der Brücken Heesterkante (100.000 €), die Sanierung von Wirtschaftswe-
gen (200.000 €) sowie Grunderwerbe zur gemeindlichen Entwicklung (180.000 €). 
Weitere Einzelheiten können der Investitionsübersicht des Haushaltes entnommen 
werden.
 
Im Bereich der Finanzierungstätigkeiten wurden für 2025 keine Mittel veranschlagt. 
Kreditaufnahmen sind trotz der hohen Investitionsauszahlungen nicht notwendig. Der 
kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag von -2.270.700 € kann aus den vorhandenen Liqui-
den Mitteln finanziert werden. Nachdem die Gemeinde Laar den letzten Investitions-
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kredit im Jahr 2014 außerplanmäßig getilgt hat, ist sie seither schuldenfrei. Daher fal-
len auch keine Tilgungsleistungen an. 

4. Zukünftige Entwicklung und abschließende Betrachtung

Die Finanzsituation der Gemeinde Laar hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwi-
ckelt. Es konnte dabei eine beachtliche Überschussrücklage aufgebaut werden. 

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Jahresergebnis von +1.014.600 € gerech-
net. Der hohe Überschuss resultiert insbesondere aus der Auflösung von Rückstellun-
gen im Rahmen des Finanzausgleichs. In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen 
sich geringe, negative Jahresergebnisse ab, welche allerdings durch die vorhandene 
Überschussrücklage abgedeckt werden können. Die weitere Entwicklung hängt insbe-
sondere von der wirtschaftlichen Gesamtsituation ab. Die Wirtschaftslage ist aktuell 
von erheblichen Unsicherheiten und diversen Krisen geprägt, welche u.a. zu erhebli-
chen Ausgabensteigerungen geführt haben (u.a. Energie, Inflation, Tarifsteigerungen, 
Zinsen). Zudem werden zukünftig im kommunalen Bereich allgemein rückläufige Ein-
nahmen befürchtet. Die weitere Entwicklung gilt es daher genau zu beobachten.

Eine immer größere Belastung für die kommunalen Haushalte stellt der Betrieb der 
Kindertagesstätten dar. Die in den letzten Jahren gestiegenen Kosten sind insbeson-
dere auf die modernen Betreuungsstrukturen mit zusätzlichen Gruppen, die gestiege-
nen Personalkosten und die vom Land Niedersachsen beschlossene Beitragsfreiheit 
sowie auf die unzureichende Bemessung und Dynamisierung der Landesfinanzhilfen 
zurückzuführen. Auch in der Gemeinde Laar haben sich folglich die Defizite im Bereich 
der KiTa in den letzten Jahren deutlich erhöht. Ohne eine finanzielle Entlastung von 
übergeordneten Stellen schränkt dies den Haushalt auch in Zukunft erheblich ein.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten stehen für die Gemeinde Laar weiterhin große 
Vorhaben an. Im Finanzhaushalt nimmt insbesondere das Projekt Bahnhofsumfeld ei-
ne große Position ein. Die Reaktivierung des SPNV stellt eine einmalige Möglichkeit 
für die Entwicklung der Gemeinde Laar dar, welche den Ort auf Jahrzehnte prägen 
wird. Darüber hinaus sind in zukünftigen Jahren insbesondere Investitionen im Bereich 
der Wirtschaftswege und der Baugebietserschließung vorgesehen.

Trotzt der hohen Investitionstätigkeiten wurden in 2025 keine Darlehensaufnahmen 
eingeplant. Der Finanzmittelfehlbetrag kann aus der vorhandenen Liquidität abgedeckt 
werden. Für die Zukunft sind nach aktuellem Stand ebenfalls keine Darlehensaufnah-
men notwendig. Die Gemeinde profitiert dabei von der guten Finanzentwicklung der 
letzten Jahre und der dadurch vorhandenen Liquidität. Es kann abschließend positiv 
hervorgehoben werden, dass die Gemeinde Laar im Gegensatz zu vielen anderen 
Kommunen weiterhin schuldenfrei ist. 
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5. Entwicklung der Verschuldung 

Die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Laar ab 2010 ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Jahr
Schuldenstand 

am 01.01. Kreditaufnahme Tilgungsleistung
Ver-/Ent-

schuldung
Schuldenstand 

am 31.12.
Einwohner 

30.06.d.Jahres
pro Kopf Ver-

schuldung
Landes-
schnitt

2010 42.100 € 0 € 6.016 € -6.016 € 36.084 € 2.205 16 € 141 €
2011 36.084 € 0 € 6.016 € -6.016 € 30.068 € 2.132 14 €  
2012 30.068 € 0 € 6.016 € -6.016 € 24.052 € 2.159 11 € 149 €
2013 24.052 € 0 € 6.016 € -6.016 € 18.036 € 2.149 8 € 144 €
2014 18.036 € 0 € 18.036 € -18.036 € 0 € 2.132 0 € 157 €
2015 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.161 0 € 175 €
2016 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.140 0 €  
2017 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.111 0 €  
2018 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.127 0 €  169
2019 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.110 0 €  189
2020 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.119 0 €  211
2021 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.132 0 €  227
2022 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.082 0 €  254
2023 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.078 0 €  
2024 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.078 0 €  
2025 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.078 0 €  
2026 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.078 0 €  
2027 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.078 0 €  
2028 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.078 0 €  

Ab 2024 Planzahlen!
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Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushal-
tes der Gemeinde Laar für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind 
die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) an-
zuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO festge-
legt. Für den Haushalt 2025 gelten folgende Grundsätze:

In § 4 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produktbereiche und Produktgruppen, 
die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsver-
merk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden kön-
nen. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen 
einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies 
gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die 
Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

Gem. § 18 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwendun-
gen verwendet werden. Diese Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Ver-
pflichtung oder aus einem sachlichen Zusammenhang durch Haushaltsvermerk er-
geben. 

Gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendun-
gen aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Investitionen innerhalb 
des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt bei der Ge-
meinde Laar ein Betrag in Höhe bis zu 1.000,00 €.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit ei-
nes Budgets gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der Inves-
titionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit 
der Eingang der geplanten Einzahlung (z.B. durch Zuwendungsbescheid) gesichert 
ist.

Gem. § 20 Abs.1 und 2 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und 
die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. Die 
Bestimmung des § 20 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO, wonach die übertragenen Ermäch-
tigungen längstens bis ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar sind, 
gilt nicht für die Budgets nach Nr. 2 (Budgetübersicht) sondern nur für die Budgets 
nach Nr. 3 (Ausnahmen von den Budget-Regelungen). Ermächtigungen für Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur 
Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und innerhalb des Bud-
gets übertragbar, wenn mit der Investition oder der Investitionsförderungsmaßnah-
me vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. 

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für zeitlich übertragbar erklärt. 

Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel und Deckungsreserven 
sind gemäß § 13 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht zeitlich übertragbar und 
daher nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber dort abge-
bildet.
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2. Budgetübersicht

Generell sind die Aufwendungen und Erträge eines Produktbereiches jeweils als 
Budget anzusehen. Es werden folgende Produktbereiche mit folgenden Hauptver-
antwortlichen gebildet:

Produktbereich Bürgermeister
Produkt: 11101
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

Produktbereich Innere Verwaltung
Produkte: 11104,11105,11106,11108
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

Produktbereich Schulen, Kinder und Jugend
Produkte: 36500
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

Produktbereich Finanzen
Produkte: 11109,11110,53100,53200,53300,61100,61200
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Heck

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit
Produkte: 28100,42100,42400,57500
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produkte: 12100, 12201
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Kuipers

Produktbereich Planung, Entwicklung und Bau
Produkte: 11111,51100,52220,57301
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Helweg

Produktbereich Wirtschaftsförderung
Produkte: 57100
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Lindschulte
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Produktbereich Verkehr
Produkte: 54100,54500,54700,55500
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Helweg

Produktbereich Versorgung
Produkt: 53810
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Collmann von Schatteburg

Produktbereich Landschaftspflege
Produkte: 36600,55200,55300,55400
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Helweg

3. Ausnahmen von den Budget-Regelungen

- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für Personal (Konten-
gruppe 40 – Personalaufwendungen; Kontengruppe 41 – Versorgungsaufwendun-
gen) sind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den 
Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit gegenseiti-
ger Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO.
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für den Kindergarten 
Vechtespatzen (Konten: 3147, 3148, 4221, 4222, 4271) sind nicht in den Budgets 
des Produktbereichs Schulen, Kinder und Jugend (Produkt 36500) enthalten, wer-
den aber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen 
Deckungskreis mit kombinierter Deckungsfähigkeit.
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

- Sämtliche Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für das 
Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 11111) sind nicht in den Bud-
gets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produkten ausgewiesen. 
Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allgemeinen Deckungsre-
gelungen wie oben.
Verantwortlich: Gemeindedirektor Breukelman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Veenaas
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Teil-

haus-

halt

lfd.

Nr.

Dezernats-/

Fachbereichs-/

Amtsleitung

Produkt-

nummer

Produktname Mithilfe/Unterstützu

ng Samtgemeinde

Emlichheim

Herr Kampert Bürgermeister

0 1 11101 Verwaltungssteuerung Hr. Breukelman

Herr Breukelman Fachbereich I - Zentrale Steuerung, Finanzen Wirtschaft und Bildung

Innere Verwaltung

2 11104 Gemeindegremien Hr. Breukelman

3 11106 Zentrale Dienste Hr. Breukelman

4 11108 Öffentlichkeitsarbeit Hr. Lindschulte

Schulen, Kinder und Jugend

5 36500 Kindertageseinrichtungen Hr. Breukelman

Wirtschaftsförderung

6 57100 Wirtschaftsförderung Hr. Lindschulte

Finanzen

7 11109 Finanzverwaltung Hr. Heck

8 11110 Finanzbuchhaltung Hr. Heck

9 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzession) Hr. Duling

10 53200 Gasversorgung (Konzession) Hr. Duling

11 53300 Wasserversorgung (Konzession) Hr. Duling

12 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

Hr. Heck

13 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hr. Heck

Kultur, Sport und Tourismus

14 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Hr. Breukelman

15 42100 Sportförderung Hr. Breukelman

16 42400 Sportstätten und Bäder Hr. Breukelman

17 57500 Tourismus Fr. Köster

Herr Helweg Fachbereich II - Bau, Ordnung und Soziales

Sicherheit und Ordung

18 12100 Statistik und Wahlen Hr. Kuipers

19 12201 Ordnungsangelegenheiten Hr. Kuipers

Planung, Entwicklung und Bau
20 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Hr. Veenaas

21 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Hr. Helweg

22 52220 Wohnbauförderung Hr. Helweg

23 57301 Bauhof Hr. Collmann von
Schatteburg

Verkehr

24 54100 Gemeindestraßen Hr. Collmann von
Schatteburg

25 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung Hr. Helweg

26 54700 ÖPNV Hr. Collmann von
Schatteburg

Entsorgung

28 53810 Abwasserbeseitigung Hr. Collmann von
Schatteburg

Landschaftspflege

29 36600 Spiel- und Bolzplätze Hr. Eggengoor

30 55200 Öffentliche Gewässer Hr. Helweg

31 55400 Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege Fr. Müller

32 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Fr. van der Veen

4

Produktplan der Gemeinde Laar
(Stand 27.11.2024)

1

2

3
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STELLENPLAN 2025 
 
 
 
 

(§ 5 KomHKVO) 
 
 
 

Gemeinde Laar 
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Stellenplan für die Gemeinde Laar 2025 (§ 5 GemHKVO) 
 

 
Teil A - Beamte: keine 
Teil B - Beschäftigte: siehe unten 
Anhang - Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit: keine 
 

Teil B: Beschäftigte 

 

Hinweis: 2x EG 5 = Vollzeit, 1x EG S 13 = Vollzeit, 3x EG S8a = Vollzeit, übrige Stellen sind Teilzeitstellen       
      

Lfd. 
Nr. 

Funktionsbezeichnung Entgelt-
gruppe 

Zahl der Stel-
len 

im Haushalts-
jahr 2025 

Zahl der Stellen imVorjahr Erläuterungen 
insgesamt davon am 30.06.2024 

 tatsächlich 
besetzt 

nicht besetzt 

 
1. 

 
Beschäftigte Leitung KiTa 

 
S 13 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 
 

 

2. Beschäftigte Erzieher/in 
 

S 8a 11 11 11 -  

3. 
 

Beschäftigte/r Bauhof  
 

5 2 2 2 -  

4. 
 

5.  
 

Beschäftigte/r Sozialassistenz 
 
Beschäftigte/r Vertretung KiTa 

S 3 
 

S 2 

3 
 

1 

3 
 

1 
 

4 
 

1 

- 
 
- 

 

6. Beschäftigte/r Hausmeister 
 

2 1 1 1 -  

7. Beschäftigte/r Raumpflege  1 4 3 4 -  
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Übersicht 
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2025

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden 

Stand zu
Beginn 

des

Voraussichtlicher
Stand zu 

Beginn des

Vorjahres

- 1000 Euro-

Haushaltsjahres

- 1000 Euro-
1 2 3

1.  Geldschulden aus
1.1 Anleihen
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für 

Investitionstätigkeit       
1.3 Liquiditätskrediten
1.4 sonstigen Geldschulden
2.    Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

Rechtsgeschäften
0 0

3.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

4.    Transferverbindlichkeiten
5.    Sonstige Verbindlichkeiten

Schulden insgesamt 0 0
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Beteiligungsbericht gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO

Nr
.

Gesellschaft Stammkapital Anteil der
Gemeinde Laar

am Stammkapital
 in €

Anteil der
Gemeinde Laar

am
Stammkapital in

%

Zweck der Gesellschaft Organe der Gesellschaft

1 Bnn Bäderbetriebe
Nordhorn/Niedergrafschaft
GmbH

1.064.500,00 13.764,67 € 1,30% Gegenstand des Unternehmens ist
der Betrieb von Hallen- und
Freibädern sowie das Halten von
Beteiligungen, insbesondere der
Beteiligung an der nvb Nordhorner
Versorgungsbetriebe GmbH als
Organtochter der Gesellschaft

Geschäftsführung:
einem oder mehrere
Geschäftsführer
Gesellschafterversammlung:
Die jeweiligen Bürgermeister
der Gemeinden bzw. deren
Stellvertreter nach NGO
Aufsichtsrat:
15 Mitglieder;
davon Gemeinde Laar
0 Mitglieder

2 Grafschafter Volksbank eG Genossen-
schaftsanteil

260,00 € Aufgrund der Geringfügigkeit wird
auf eine umfassende Beschreibung
verzichtet.

dto.
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Bilanz zum 31. Dezember 2021 
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

A K T I V A P A S S I V A
31.12.2021

EUR
31.12.2020

EUR
31.12.2021

EUR
31.12.2020

EUR
1. Immaterielles Vermögen 1. Nettoposition

1.1  Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 332.636,00 344.565,00 1.1 Basis-Reinvermögen 6.816.758,99 6.816.758,99
1.2  Sonstiges immaterielles Vermögen 0,00 0,00 1.2 Rücklagen

332.636,00 344.565,00
   1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des
            ordentlichen Ergebnisses 3.689.631,57 3.971.442,35

2. Sachvermögen
   1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des
            außerordentlichen Ergebnisses 650.694,85 617.036,04

2.1  Unbebaute Grundstücke und
       grundstücksgleiche Rechte 1.895.929,86 1.641.863,38 1.3 Jahresergebnis
2.2  Bebaute Grundstücke und
       grundstücksgleiche Rechte 2.041.222,63 2.083.802,63    1.3.1 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -56.585,21 -248.151,97 
2.3  Infrastrukturvermögen 6.075.466,50 6.218.993,38 1.4 Sonderposten
2.4  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1,00 1,00    1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.449.828,00 1.538.469,00
2.5  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 34.288,00 44.671,00    1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 571.771,00 585.342,00
2.6  Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 110.261,00 130.187,00 13.122.099,20 13.280.896,41
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 0,00 2. Schulden

10.157.168,99 10.119.518,39 2.1 Geldschulden
3. Finanzvermögen    2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00

3.1  Beteiligungen 137.960,00 137.960,00    2.1.2 Liquiditätskredite 0,00 0,00
3.2 Ausleihungen 1.428.460,00 1.437.340,00 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00
3.3  Öffentlich- rechtliche Forderungen 109.046,77 41.478,25 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 106.862,41 12.631,00
3.4  Forderungen aus Transferleistungen 0,00 31.062,72 2.4 Transferverbindlichkeiten 0,00 15.138,28
3.5  Sonstige privatrechtliche Forderungen 8.293,58 18.691,90 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

1.683.760,35 1.666.532,87    2.5.1 Durchlaufende Posten 11.384,74 10.249,14
   2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 85.913,00 0,00

4. Liquide Mittel 1.539.894,91 1.678.842,24    2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 0,00
   2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 25.774,68 110.455,34

229.934,83 148.473,76
3. Rückstellungen

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche
Maßnahmen 6.000,00 3.000,00

6.000,00 3.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung 355.426,22 377.088,33

13.713.460,25 13.809.458,50 13.713.460,25 13.809.458,50

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere
Haushaltsreste 654 Tausend Euro
Bürgschaften 0     Tausend Euro

Unterschrift
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Haushaltsplan

2025
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	Das ordentliche Ergebnis beträgt 21.100 € (Vorjahr: -244.600 €). Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 97.100 € ergibt sich aus Buchgewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken. Das Jahresergebnis 2024 laut Haushaltsplan 2024 beträgt folglich insgesamt +118.200 €. Die Überschussrücklage wird sich somit entsprechend erhöhen.
	Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 367.500 €. Dieser ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis nach Bereinigung der zahlungsneutralen Positionen wie z.B. Abschreibungen oder Rückstellungen.
	Im Bereich der Investitionstätigkeiten sind Einzahlungen in Höhe von 491.800 € und Auszahlungen in Höhe von 1.798.600 € eingeplant. Es ergibt sich folglich ein Saldo von insgesamt -1.306.800 €. Wesentliche Position bei den Investitionen ist die Erneuerung der Brücken in Heesterkante. Für die Baumaßnahme sind Auszahlungen von 1.050.000 € berücksichtigt. Abzüglich eingeplanter Zuschüsse von 96.000 € ergibt sich eine Nettosumme von 954.000 €. Aus dem Vorjahr sind zudem noch Haushaltsreste von netto rd. 146.000 € verfügbar. Für das Bahnhofsumfeld in Laar wurden in 2024 weitere Investitionsausgaben von 484.000 € veranschlagt unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Fördermitteln in Höhe von 128.300 €. Der Gesamtbedarf des Projektes liegt nach derzeitigem Stand bei netto 599.300 €. Weitere größere Positionen sind die Sanierung des Radweges „Zur Grenze“ (netto 24.300 €), die Erneuerung der Brücke „Wöstener Schulweg“ (40.000 €) sowie Grunderwerbe zur gemeindlichen Entwicklung (130.000 €). Zudem wurden für Grundstücksverkäufe im Baugebiet „östlich Südesch“ 173.300 € sowie im Kleingewerbegebiet 55.600 € an Erlösen eingeplant.
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten sind im Haushalt 2024 nicht enthalten.
	3. Haushaltsplan 2025
	3.1 Ergebnishaushalt
	Der Ergebnishaushalt 2025 umfasst ein Volumen von:
	Ordentlichen Erträgen			6.141.900 €
	Ordentlichen Aufwendungen		5.127.300 €
	Außerordentlichen Erträgen		              0 €
	Außerordentlichen Aufwendungen		   0 €
	Jahresergebnis				1.014.600 €
	Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und betragen insgesamt 6.141.900 € (Vorjahr: 4.917.400 €). Die Steuern und ähnlichen Abgaben nehmen dabei die größte Position ein und sind mit 4.959.700 € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Ansatz noch bei 3.635.000 €. Die Erträge ergeben sich aus den folgenden Positionen:
	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 757.600 € unter dem Haushaltsansatz des Vorjahres (868.900 €). Der Rückgang liegt insbesondere an den ausbleibenden Schlüsselzuweisungen aufgrund einer sehr hohen Steuerkraft auf Samtgemeindeebene. Im Vorjahr hat die Gemeinde Laar noch Schlüsselzuweisungen von 93.800 € erhalten. Zudem fällt der Anteil am internen Ausgleich von anderen Gemeinden mit 87.200 € um 20.900 € geringer aus als im Vorjahr.
	Die Zuweisungen vom Land als Finanzhilfe für die KiTa Vechtespatzen in Höhe von 297.300 € sind zum Vorjahr gestiegen (+12.900 €). Die Zuweisungen vom Landkreis in Höhe von 173.300 € haben sich geringfügig verringert (-3.700 €). Die in 2024 eingeplanten Integrationszuschüsse für die KiTa von 11.800 € können in 2025 nicht eingeplant werden.
	Die Zuweisungen von privaten Unternehmen sind mit 193.800 € im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Hierin enthalten ist vor allem die Wertschöpfungsbeteiligung an den vorhandenen Windparks von 175.000 €.
	Die Auflösungserträge aus Sonderposten betragen im aktuellen Haushaltsjahr 135.700 € (Vorjahr: 124.700 €).
	Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Erträge aufgrund leicht niedrigerer Elternbeiträge für die KiTa um 1.800 € auf 56.200 € gesunken. Die privatrechtlichen Entgelte fallen hingegen mit 39.600 € (Vorjahr: 34.100 €) höher aus aufgrund höherer Pachteinnahmen. Die Kostenerstattungen und -umlagen haben sich ebenfalls geringfügig erhöht auf 18.800 € (Vorjahr: 17.500 €).
	Bei den Zinsen- und ähnlichen Finanzerträgen (Plan: 56.500 €) ergeben sich für die getätigten Ausleihungen Zinseinnahmen von 35.000 €. Zudem ist hierin u.a. die jährliche Dividende von der bnn GmbH (16.000 €) enthalten.
	Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen von insgesamt 117.800 € werden hauptsächlich die Konzessionsabgaben (KA) ausgewiesen. Der Planansatz von 116.900 € teilt sich dabei wie folgt auf:
	KA Strom		75.000 €	(Vorjahr: 75.000 €)
	KA Gas		  8.000 €	(Vorjahr:   9.000 €)
	KA Wasser		33.900 €	(Vorjahr: 26.600 €)
	Die ordentlichen Aufwendungen betragen 5.127.300 € (Vorjahr: 4.896.300 €).
	Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr auf 913.500 € gestiegen (Vorjahr: 872.400 €), was insbesondere auf die allgemeinen Tarifsteigerungen zurückzuführen ist.
	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich ein Planansatz von 250.600 € (Vorjahr: 246.900 €). Neben der Gebäudeunterhaltung von rd. 15.000 € wird hierhin insbesondere die allgemeine Straßenunterhaltung von 60.000 € ausgewiesen. Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude und baulichen Anlagen nehmen einen Anteil von insgesamt 65.700 € ein (Vorjahr: 60.100 €). Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände beträgt 11.200 €.
	Die Abschreibungen sind zum Vorjahr leicht gestiegen (Plan: 318.600 €; Vorjahr: 312.300 €). Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden mit einem geringen Ansatz von 500 € berücksichtigt.
	Unter den Transferaufwendungen in Höhe von 3.033.800 € werden im Wesentlichen die zu zahlenden Umlagen ausgewiesen, welche insbesondere von der Entwicklung der Steuerkraft abhängig sind. Die Steuerkraft hat sich dabei im jeweils maßgeblichen Abrechnungszeitraum wie folgt entwickelt:
	Die zu zahlende Kreisumlage ist im Vergleich zum Vorjahr mit 3.089.200 € deutlich gestiegen (Vorjahr: 1.516.000 €). Die Samtgemeindeumlage ist mit 1.973.000 € ebenfalls höher als im Vorjahr (Vorjahr: 1.077.700 €). Die hohen Umlagen resultieren aus der hohen Steuerkraft 2025, welche sich insbesondere aus den gestiegenen Steuereinnahmen im Europark ergibt. Da die für die Steuerkraft maßgeblichen Steuereinnahmen im Vorjahr erzielt wurden, mussten nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften bereits in 2024 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreis- und SG-Umlage) von 2.468.400 € gebildet werden. Im Haushaltsjahr 2025 werden diese wieder aufgelöst und entlasten folglich den Ergebnishaushalt.
	Im Gegensatz zum Vorjahr muss wieder eine Entschuldungsumlage an die Samtgemeinde nach dem beschlossenen Entschuldungskonzept berücksichtigt werden (Ansatz: 14.700 €). Im Vorjahr wurde diese nicht eingeplant, da die Samtgemeinde in 2024 selbst keine Entschuldung eingeplant hatte. Die Gewerbesteuerumlage an Bund und Land beträgt im Haushaltsjahr 371.400 € (Vorjahr: 237.400 €).
	Bei den Transferaufwendungen werden zudem die Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Vereine) für verschiedene Zwecke veranschlagt, welche im Haushaltsjahr 53.900 € (Vorjahr: 46.100 €) betragen. Die höheren Aufwendungen resultieren u.a. aus höheren Mitteln im Produkt Sportförderung (36.000 €) sowie des neu eingeplanten lfd. Zuschusses für den Verein „Wir an der Vechte“ (2.100 €).
	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 610.300 € sind insbesondere von der Erstattung an die Samtgemeinde aus dem Bereich Europark geprägt. Die Gemeinde Laar muss bekanntlich sämtliche Einnahmen aus dem Europark an die Samtgemeinde Emlichheim weitergeben. Der Anteil wurde auf 550.000 € kalkuliert (Vorjahr: 350.000 €). Des Weiteren sind allgemeine Geschäftsaufwendungen von 22.500 € veranschlagt. Hierin enthalten sind hauptsächlich Ausgaben für Bauleitplanungen von 16.900 € (u.a. Baugebiete und Bahnhofsumfeld).
	Das ordentliche Ergebnis beträgt +1.014.600 € (Vorjahr: 21.100 €).
	Das außerordentliche Ergebnis beträgt 0 €. Im Vorjahr lag die Summe bei 97.100 € aufgrund von Buchgewinnen aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie Baugrundstücken.
	Das Jahresergebnis beträgt insgesamt +1.014.600 € (Vorjahr: +118.2020 €). Der Haushalt 2025 ist somit ausgeglichen.
	3.2 Finanzhaushalt
	Der Finanzhaushalt 2025 umfasst ein Volumen von
	Einzahlungen	6.268.300 €
	Auszahlungen 	8.539.000 €
	Unterschied 	         -2.270.700 €
	davon:
	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.987.400 €
	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit 	7.277.100 €
	Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit		   280.900 €
	Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit 		1.261.900 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 	    0 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 	    0 €
	Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.289.700 € (Vorjahr: 367.500 €). Dieser ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis nach Bereinigung der zahlungsneutralen Positionen wie z.B. Abschreibungen oder Rückstellungen. Der Fehlbetrag ist in 2025 aufgrund der hohen Umlagezahlungen in Folge der hohen Steuerkraft sehr hoch.
	Im Bereich der Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Saldo von -981.000 €. Die Investitionsausgaben betragen 1.261.900 €. Demgegenüber stehen Einnahmen von 280.900 €.
	Wesentliche Position bei den Investitionen ist das Bahnhofsumfeld in Laar. Hierfür wurden in 2025 weitere Investitionsausgaben von 344.400 € veranschlagt unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Fördermitteln in Höhe von 237.600 €. Der Gesamtbedarf des Projektes liegt nach derzeitigem Stand bei netto 515.000 €. Hinzu kommt ein Investitionszuschuss von 100.000 € an die Bentheimer Eisenbahn in 2026.
	Weitere größere Positionen sind die Erschließung des Baugebiets Gramsbergener Straße (170.000 €), die Erneuerung der Brücke „Wöstener Schulweg“ (120.000 €), die Erneuerung der Brücken Heesterkante (100.000 €), die Sanierung von Wirtschaftswegen (200.000 €) sowie Grunderwerbe zur gemeindlichen Entwicklung (180.000 €). Weitere Einzelheiten können der Investitionsübersicht des Haushaltes entnommen werden.
	Im Bereich der Finanzierungstätigkeiten wurden für 2025 keine Mittel veranschlagt. Kreditaufnahmen sind trotz der hohen Investitionsauszahlungen nicht notwendig. Der kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag von -2.270.700 € kann aus den vorhandenen Liquiden Mitteln finanziert werden. Nachdem die Gemeinde Laar den letzten Investitionskredit im Jahr 2014 außerplanmäßig getilgt hat, ist sie seither schuldenfrei. Daher fallen auch keine Tilgungsleistungen an.
	4. Zukünftige Entwicklung und abschließende Betrachtung
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